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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1947

Rechtssatz

Daß eine Person in böser Absicht handelt ist eine tatsächliche Feststellung die das Berufungsgericht nur nach

Beweiswiederholung machen darf. Zum Begriffe des unleidlichen Verhaltens.
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1 Ob 24/47
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